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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der traditionelle Sommerausflug – im Volksmund Bundesratsschulreise genannt –
führte die Regierung Anfang Juli 2015 zunächst in einen der beiden Heimatkantone der
aktuellen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga; in den Kanton Bern. Zusammen mit
der Bundeskanzlerin wanderten die Regierungsmitglieder von Rüeggisberg nach
Riggisberg, wo sie in einem Asyl-Durchgangszentrum ein Mittagessen einnahmen, das
aus unterschiedlichen Speisen aus den Heimatländern der dort beherbergten
Asylsuchenden bestand. Den Nachmittag verbrachte die Landesregierung in Biel-
Bienne, wo ein Apéro mit der Bevölkerung auf dem Programm stand. Mit der
anschliessenden Reise ins Tessin – dem zweiten Heimatkanton von Simonetta
Sommaruga – sollte dem Südkanton die Referenz erwiesen werden. Dieser hatte im
Rahmen der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, aber auch bei der
Diskussion um die Aufstockung der Anzahl Bundesräte mehrmals verlauten lassen, sich
von Bundesbern vernachlässigt zu fühlen. Dort besichtigte die Landesregierung am
zweiten Tag ihrer Reise das Naturschutzgebiet "Bolle di Magadino", um am Abend auf
der Piazza Governo in Bellinzona mit der Bevölkerung eine Risottata zu geniessen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Die von-Wattenwyl-Gespräche dienen den Parteispitzen als wichtige Möglichkeit des
Austausches. In der Regel trifft sich eine Delegation des Bundesrates mit den Partei-
und Fraktionspräsidenten der Regierungsparteien, um zentrale Geschäfte und Anliegen
im Vorfeld der Sessionen zu diskutieren und zu koordinieren. Im Gegensatz zu 2015 war
die BDP nach dem Ausscheiden von Eveline Widmer-Schlumpf nicht mehr an die
Gespräche eingeladen. 
Die Themen blieben bei den ersten Gesprächen Anfang Februar allerdings dieselben
wie schon 2015: Die Legislatur- und Finanzplanung sowie die Umsetzungsarbeiten zum
Verfassungsartikel 121a (Steuerung der Zuwanderung) und die Flüchtlingssituation in
Europa und der Schweiz.
Zu den zweiten Gesprächen im Mai 2016 traten die Parteien mit drei neuen Präsidien
an. Bei der FDP hatte Petra Gössi das Zepter übernommen, die CVP wurde neu von
Gerhard Pfister präsidiert und bei der SVP war Albert Rösti neu an die Parteispitze
gewählt worden. Gegenstand der Diskussionen war der Sprachenstreit, der durch die
Diskussionen um den Frühsprachenunterricht in den Kantonen angeheizt worden war.
Im Bereich der internationalen Finanzpolitik wurde die Vermeidung eines möglichen
Reputationsschadens für die Schweiz durch die Übernahme internationaler
Regulierungen diskutiert. Schliesslich informierte der Bundesrat über die
Weiterentwicklung der Armee. 
Im August wurde auf Anregung von Bundeskanzler Thurnherr entschieden, die von-
Wattenwyl-Gespräche des dritten Quartals künftig in Form einer Klausur
durchzuführen. An der nach wie vor freien und informellen Diskussion über wichtige
politische Anliegen soll neu der Gesamtbundesrat teilnehmen. Damit soll den
Gesprächen ein höherer Stellenwert zugemessen werden. Der früher substanzielle
Austausch, der als Zeichen der funktionierenden Konkordanz bewertet wurde – die NZZ
sprach von einem eigentlichen Schmiermittel der Konkordanz –, laufe immer mehr
Gefahr, ein Leerlauf zu werden oder zu reinen Alibi-Gesprächen zu verkommen. Die
einzige Möglichkeit für ein Treffen zwischen Regierung und Bundesratsparteien sei aber
wichtig, um Möglichkeiten und Strategien auszuloten. Fix auf der Agenda soll eine
Diskussion über die Jahresziele des Folgejahres stehen. 
Erstmals trat die Exekutive also am 2. September 2016 in corpore zu den Gesprächen
an. Neben den Jahreszielen 2017 des Bundesrates, die Schwerpunkte in der
Finanzpolitik, im Infrastrukturbereich, der Bildung und der Europapolitik vorsehen,
wurden die Lage im Asylwesen und die durch den Brexit schwieriger gewordenen
Verhandlungen mit der EU diskutiert. 
Bei den letzten Gesprächen des Jahres Mitte November nahm dann wieder nur eine
Delegation des Bundesrates teil. Ueli Maurer informierte über die finanzpolitische Lage
und plädierte für eine Annahme des Stabilisierungsprogramms 2017-2019. Im Rahmen
der Europapolitik wurde auch über die im Dezember anstehende Entscheidung zur
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die Rasa-Initiative und den Brexit

ANDERES
DATUM: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN
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diskutiert. 2

Organisation der Bundesrechtspflege

Um die hängigen Asylverfahren möglichst rasch abbauen und die mit der
Asylgesetzänderung beschlossenen, kürzeren Fristen einhalten zu können, hatte das
Parlament im Frühjahr 2017 unter anderem auch beschlossen, das
Bundesverwaltungsgericht um vier Stellen aufzustocken. Aufgrund einer BVGer internen
Reorganisation war zudem eine zusätzliche Richterstelle im Asylbereich zu besetzen. In
der Sommersession wählte die Vereinigte Bundesversammlung entsprechend fünf neue
Mitglieder ans Bundesverwaltungsgericht. Auf die von der GK ausgeschriebenen Stellen
– eine Richterstelle sollte von einer Französisch sprechenden Person besetzt werden –
wurden insgesamt 22 Bewerbungen eingeschickt, wovon neun Personen angehört
wurden. Die GK entschied sich für Gregor T. Chatton (cvp) als französischsprachigen
Bundesverwaltungsrichter sowie Andrea A. Berger-Fehr (svp), Mia Fuchs (sp), Constance
Leisinger (sp) und Jeannine Scherrer-Bänziger (svp) für die Abteilungen IV und V. Mit
den Bewerberinnen und dem Bewerber könne die Vertretung der am BVGer derzeit
untervertretenen SVP (3,75 Stellen), SP (2,18 Stellen) und CVP (1,71 Stellen) ausgeglichen
werden – so die GK in ihrer Empfehlung. 
Die Vereinigte Bundesversammlung hatte gegen die Empfehlungen der GK praktisch
nichts einzuwenden. Auffallend war einzig, dass die beiden SP-Richterinnen etwas
weniger Stimmen erhielten als die drei restlichen Anwärterinnen und Anwärter: Von den
183 eingelangten Stimmen erhielt Berger-Fehr deren 181, Chatton 176, Fuchs 168,
Leisinger 167 und Scherrer-Bänziger 180 Stimmen. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2017
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Die Volksinitiative der SP „für weniger Militärausgaben“ bot Anlass, einmal mehr über
die Anwendung der Verfassungsvorschrift zu diskutieren, dass bei Volksinitiativen die
Einheit der Materie gewahrt sein müsse. In seiner Botschaft zur Initiative kam der
Bundesrat zum Schluss, dass diese Einheit der Materie verletzt sei, da nicht nur
Sparmassnahmen im Militärbereich, sondern gleichzeitig auch ein Ausbau des
Sozialbereichs gefordert werde. Mit dem Verweis auf die bisherige grosszügige Praxis
beantragte er dem Parlament jedoch, von einer Ungültigkeitserklärung abzusehen.
Anders entschied er bei der Initiative der SD „für eine vernünftige Asylpolitik“. Die hier
verlangte unbedingte Rückschaffung von illegal eingereisten Ausländern, ohne
Rücksicht auf eine eventuelle existentielle Gefährdung, bliebe nach Ansicht des
Bundesrates auch dann völker- und menschenrechtswidrig, wenn die Schweiz
entsprechende Abkommen und Konventionen aufkündigen würde. Der Bundesrat
stützte sich in seiner Beurteilung auf die neueren Ansichten der schweizerischen und
internationalen Rechtslehre, die besagt, dass in einem Rechtsstaat die Verfassung
„zwingendes Völkerrecht“ nie verletzen darf. Er beantragte deshalb dem Parlament,
diese Volksinitiative für ungültig zu erklären. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.06.1994
HANS HIRTER

Die vom Bundesrat beantragte Ungültigkeitserklärung für die Volksinitiative der SD „für
eine vernünftige Asylpolitik“ wegen Unvereinbarkeit mit zwingendem Völker- und
Menschenrecht fand im Ständerat Zustimmung. Carlo Schmid (cvp, AI) plädierte
vergeblich gegen die Ungültigkeitserklärung (und für die Ablehnung) der Initiative. Mit
seinem Argument, dass die Verfassung selbst nur formelle, aber keine materiellen
Schranken für Verfassungsteilrevisionen nennt, vermochte er nur einen Ratskollegen zu
überzeugen. In einer staatsrechtlichen Debatte von hohem Niveau wurde von mehreren
Rednern betont, dass in den letzten Jahrzehnten ein Gesinnungswandel in bezug auf
materielle Schranken von Verfassungsrevisionen stattgefunden habe. Heute werde
zwingendes Völkerrecht („jus cogens“) auch dann als übergeordneter Rechtsbestand
von Demokratien anerkannt, wenn es nicht explizit in den Verfassungen erwähnt ist.
Bundesrat Koller präzisierte in seinem Votum, dass nur sehr wenige, aber für den
Schutz des Lebens zentrale Normen zu diesem zwingenden Völkerrecht gehörten,
namentlich das Genozid- und Folterverbot sowie das - von der SD-Initiative in Frage
gestellte - „Non-refoulement-Prinzip“. In dem Ende Juni in die Vernehmlassung
gegebenen Entwurf für die Totalrevision der Bundesverfassung ist die Ungültigkeit von
Initiativen, die zwingendem Völkerrecht widersprechen, explizit festgehalten. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.06.1995
HANS HIRTER
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Nach dem Bundesrat und dem Ständerat erklärte auch der Nationalrat die Asylinitiative
der Schweizer Demokraten wegen Verstoss gegen zwingendes Völkerrecht für ungültig.
Neben der SD hatte sich auch die FP und LdU/EVP-Fraktion sowie eine Mehrheit der
SVP für die Gültigkeit ausgesprochen (die beiden letztgenannten plädierten für
Gültigkeit, aber Ablehnung). Die Grünen und einige Vertreter der SP beantragten
erfolglos, den völkerrechtswidrigen Artikel (unbedingte Rückschaffung) zu streichen
und sie - mit einer Ablehnungsempfehlung versehen - für gültig zu erklären. In der
Gesamtabstimmung setzte sich die Ungültigkeitserklärung mit 133 zu 33 Stimmen durch,
wobei sich 20 Nationalräte, vor allem aus der SP und der GP, der Stimme enthielten. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.03.1996
HANS HIRTER

1) Medienmitteilung BR vom 2.7.2015 ; Medienmitteilung BR vom 3.7.2015 ; Blick, 3.7.15; Lib, SGT, 4.7.15
2) Medienmitteilung BR vom 1.2.2016; Medienmitteilung BR vom 11.11.2016; Medienmitteilung BR vom 13.5.2016;
Medienmitteilung BR vom 2.9.2016; Medienmitteilung BR vom 25.8.2016; Medienmitteilung BR vom 5.2.2016;
Medienmitteilung BR vom 7.11.2016; Medienmitteilung BR vom 9.5.2016; NZZ, 14.5., 26.8.16
3) AB VB, 2016, S. 1234; Bericht GK vom 31.5.2017
4) BBl, 1994, III, S. 1201 ff. (v.a. 1204 ff.); BBl, 1994, III, S. 1486 ff. (v.a. 1493 ff.); Presse vom 24.6.94.
5) Amtl. Bull. StR, 1995, S. 334 ff. (siehe v.a. die Voten von Huber (cvp, AG), Rhinow (fdp, BL) und BR Koller); Presse vom
17.3.95. Zum Verhältnis Rechtsstaat und Demokratie siehe auch die Aufsätze von J.P. Müller und P. Tschannen in NZZ,
7.6.95.; Presse vom 27.6.95.
6) Amtl. Bull. NR, 1996, S. 303 ff.; TA, 13.3.96.
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